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Kinder können bis kurz vor der Geburt abgetrieben werden, wenn bei ihnen eine Behin-
derung diagnostiziert wurde. Zwei Gesetzentwürfe wollen für Verbesserungen sorgen.
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Die Solidarität mit alten und
kranken Menschen bröckelt

spürbar in Deutschland. Selbst
aktive Sterbehilfe steht wieder
zur Debatte. Fällt nun auch das

letzte Tabu?
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ür Erwin und Angela Mauer-
schmidt* war es ein Wunder, dass
Angela – immerhin in den Mit-

vierzigern – noch einmal schwanger wur-
de. Der Kinderwunsch des Paares, das
erst spät geheiratet hatte, schien sich doch
noch zu erfüllen. Ihr Frauenarzt warnte
Angela Mauerschmidt vor einer mögli-
chen Behinderung des Kindes. Schließlich
sei die Wahrscheinlichkeit bei älteren
Frauen deutlich höher, ein solches Kind
zu bekommen. Er riet zu einer Frucht-
wasseruntersuchung. Doch da für beide
klar war, dass sie auch bei einem »nega-
tiven« Ergebnis das Kind nicht abtreiben
würden, verzichteten sie darauf. Nach
der Geburt stellten die Ärzte bei Alexan-
der* Trisomie 21 fest – Down-Syndrom,
wie man in der Umgangssprache sagt.
Die Eltern waren geschockt. Doch die
Ärzte ermutigten sie. »Kurz nach der
Diagnose kam der Chefarzt höchstper-
sönlich zu mir und sagte: Lassen Sie diese
Krankheit nicht zwischen sich und ihr
Kind treten«, erinnert sich Angela Mau-
erschmidt.

Inzwischen ist das zwölf Jahre her.
Alexander ist ein vergnügtes Kind, benö-
tigt aber immer noch die volle Aufmerk-
samkeit seiner Eltern. Während Alexan-
ders Eltern ihm die Chance zum Leben
gaben, bleibt den Kindern mit Down-
Syndrom das Recht auf Leben verwehrt.
Wird eine Behinderung wie Down-
Syndrom festgestellt, treiben 95 Prozent
der Frauen ab. Eine Frist, bis zu welcher
Schwangerschaftswoche das möglich ist,
gibt es nicht. Die Folge: Jahr für Jahr

werden in Deutschland 200 bis 500 Kin-
der nach der 22. Schwangerschaftswoche
im Mutterleib getötet – zu einem Zeit-
punkt, da sie außerhalb schon lebensfähig
wären.

Nicht nur viele Eltern fürchten sich,
ein behindertes Kind auszutragen. Auch
die Ärzte sind aufgrund der Rechtspre-
chung einem gewissen Druck ausgesetzt.

Denn seit im Juni 2002 der Bundesge-
richtshof eine Ärztin zu Unterhaltszah-
lungen und Schadenersatz für die Geburt
eines behinderten Kindes verurteilte, sind
die Mediziner noch vorsichtiger gewor-

den. Die Konsequenz daraus ist, dass
Deutschland inzwischen das »ultraschall-
reichste« Land der Welt ist. Nirgendwo
sonst wird mit einem solchen Eifer nach

möglichen »Abweichungen« gefahn-
det, wie hierzulande. Da die meisten
Behinderungen vor der Geburt nicht
therapierbar sind, stellt sich nach ihrer
Diagnose meist nur noch die Frage: Ab-
treiben oder nicht. Dass Frauen dann
unter einem immensen Druck geraten,
lässt sich leicht nachvollziehen.

Während die Diskussion um die nach
offiziellen Angaben rund 130.000 Abtrei-
bungen pro Jahr vor der 12. Schwanger-
schaftswoche nun endgültig ad acta gelegt
zu sein scheinen, streiten die Parteien
offenbar nur noch darüber, wie man das
Leben derjenigen schätzungsweise 500
Kinder besser schützen kann, die derzeit
noch bis kurz vor der Geburt getötet
werden. Druck kommt dabei sowohl von
Ärzten als auch von den Kirchen. Der
Präsident der Bundesärztekammer (BÄK),
Jörg-Dietrich Hoppe, sagte, die Ärzte
hätten sich gewünscht, dass »der Zeit-
punkt, an dem das Kind alleine überle-
bensfähig ist, die zeitliche Grenze für
eine Abtreibung darstellt«. Danach sollte
eine Kindstötung »nur in absoluten Aus-
nahmefällen möglich sein«.

Der Präses der Evangelischen Kirche
im Rheinland, Nikolaus Schneider, der
auch dem Rat der EKD angehört, kriti-
sierte, dass behindertes Leben im Mut-
terleib faktisch keinen Lebensschutz mehr
genieße. Der Vorsitzende der Deutschen
Bischofskonferenz, Erzbischof Robert
Zollitsch, sagte, es könne nicht sein, dass
nur noch absolut gesunde Kinder das
Licht der Welt erblicken dürften.

Ähnlich wie die Kirchenvertreter üben
sich auch Politiker aller Couleur darin,

ihr Bedauern über diesen Missstand aus-
zudrücken. Vor diesem Hintergrund hatte
sich die schwarz-rote Bundesregierung
auch in ihrem Koalitionsvertrag ursprüng-
lich vorgenommen zu prüfen, »ob und
gegebenenfalls wie die Situation bei Spät-
abtreibungen verbessert werden kann«.
Dieser vagen Formulierung folgte eine
monatelange Auseinandersetzung zwi-
schen Union und SPD. Nach drei Anläu-
fen für ein gemeinsames Vorgehen kur-
sieren nun zwei Entwürfe: Während
große Teile der SPD und der Grünen die
Angelegenheit mit dem geplantem Gen-
diagnostikgesetzes als erledigt betrachten,
wollen die Christdemokraten im Schwan-
gerschaftskonfliktgesetz eine Beratungs-

frist für schwangere Frauen auch bei einer
so genannten medizinischen Indikation
einführen. Wird bei einer vorgeburtlichen
Untersuchung beispielsweise eine Behin-

derung festgestellt, soll der Arzt künftig
verpflichtet sein, die Schwangere medizi-
nisch und psychosozial zu beraten. Un-
terlässt er das und treibt die Mutter ihr
Kind ab, riskiert er eine Geldbuße von
bis zu 10.000 Euro. Bislang gibt es eine
Beratungspflicht nur für die Abtreibun-
gen, die vor der 12. Schwangerschaftswo-
che vorgenommen werden. Ob drei Tage
als Bedenkzeit ausreichen, um über Leben
oder Tod zu entscheiden, darf bezweifelt
werden. Die Union gibt sich aber opti-
mistisch, dass man mit diesen Gesetzesän-
derungen den »skandalösen Zustand bei
Spätabtreibungen wirksam verbessern
kann«, wie der familienpolitische Spre-
cher der Union im Bundestag, Johannes
Singhammer (CSU), sagte.

Unterstützung bekommt die Union –
trotz der unterschiedlichen Ansichten in
der Koalition – von einer prominenten
SPD-Politikerin, Renate Schmidt. Die
ehemalige Bundesfamilienministerin kri-
tisierte in einem Interview mit der »Köl-
nischen Rundschau« die »absurde Le-
bensschutzkonzeption«, die man in
Deutschland habe: »Bei uns wird die be-
fruchtete Eizelle, die in einem Tiefkühl-
schrank liegt, besser geschützt als ein
Kind, das außerhalb des Mutterleibes
schon lebensfähig ist. Das darf man nicht
so lassen.« Mit dem von Singhammer
erarbeiteten Gruppenantrag sei sie daher
überwiegend einverstanden. Es sei wich-
tig, dass die Eltern besser aufgeklärt wer-
den. Viele wüssten  wohl nicht, was es

bedeute, ein behindertes Kind zu haben,
»und dass es so viele lebensfähige, frohe
und fröhliche behinderte Kinder gibt«,
so Schmidt.

SPD und Grüne wollen jedoch nicht
an dem Schwangerschaftskonfliktgesetz
rütteln. Die parlamentarische Geschäfts-
führerin und frauenpolitische Sprecherin
der grünen Bundestagsfraktion, Irmingard
Schewe-Gerigk, warf der Union gar vor,

das Thema für den bayerischen Landtags-
wahlkampf zu missbrauchen. Zudem seien
die vorgesehenen Strafen für Ärzte, die
der Beratungspflicht nicht nachkommen,

Der mutlose Kampf
gegen Spätabtreibungen
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Kinder, bei denen eine Behinderung diagnostiziert wird, können in Deutschland bis kurz vor der Geburt
abgetrieben werden. Ohne Frist, ohne Beratung und ohne Bedenkzeit der Schwangeren; straffrei und

nicht einmal »rechtswidrig«. Alle Initiativen, daran etwas zu ändern, scheitern kläglich.
Auch diesmal haben sich Union und SPD auf kein gemeinsames Vorgehen einigen können. Nun soll

es zwei Entwürfe für eine Neuregelung geben.

Von Tobias-Benjamin Ottmar

I N F O R M AT I O N

Artikel 3 Grundgesetz

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich.

(2) Männer und Frauen sind gleichbe-
rechtigt. Der Staat fördert die tat-
sächliche Durchsetzung der Gleich-
berechtigung von Frauen und Män-
nern und wirkt auf die Beseitigung

bestehender Nachteile hin.

(3) Niemand darf wegen seines Ge-
schlechtes, seiner Abstammung, sei-
ner Rasse, seiner Sprache, seiner 
Heimat und Herkunft, seines Glau-
bens, seiner religiösen oder politi-
schen Anschauungen benachteiligt
oder bevorzugt werden. Niemand 
darf wegen seiner Behinderung be-
nachteiligt werden.

*Namen geändert

Hier steht später eine 2-spaltige Bildunterschrift zum Thema Spätabtreibung und Tod im Mutterleib.
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In seinem Essay fragt Wolfgang
Holeschak nach der Schmerz-
empfindlichkeit des Embryos
und plädiert für die Adoption als
humane Alternative zur vorge-
burtlichen Kindstötung.
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